
869 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bund.esrates 

s8tzes~eschluB des Nationalrates vom 16. Dezember 1972, 
b(~~effend ein Bundesgesetz, mit dem das Gewerbliche Selb

ständigen-Krankenversicherungsgesetz abgeändert wird (1. Novelle 
zum Ge,·!erblichen. Selbständigen-Krankenversicherungsgesetz); 

Änd.erung gegenüber dem Gesetzentwurf in 583 der Beilagen 

Der Nationalrat he.t anläßlich der Beschlußfassung im 
Gegenstand gegenüber dem Gesetzentwurf in 583 der Beilagen zu 
den stenographischen Protokollen des Nationalrates, XIII. GP, 

folgende Änderung beschlossen: 

Im Arte I ist eine Z. 30 a mit folgendem Wortlaut ein-

zufügen: 
11 30 a. a) § 59 Abs. '1 hat zu lauten: 
1(1) Pflichtleistungen sind 

1 Q Zahnbehandlung , und ZvJar chirurgische und konser

vierende Zahnbehandlung sO\>Jie Kieferregulierungen, sO\'IIei t sie 
zur Verhütung von Gesundhei tsschä.digungen oder zur Beseitigung 
von berufsstc)renden Verunstal tungen not\.'lendig sind; 

2, Zahner'satz, der notwendig ist, um eine Gesundhei ts- , 
störung oder eine Hesentliche Störung der Berufsfähigkeit hintan
zuhal ten. I 

b) Im § 59 hat der Aba. 2 zu entfallen. 11 
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